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Erneuerte Verordnung das Privat-Botenwesen betreffend.
Von Gottes Gnaden Wir 8riedrich, Landgraf zu Hessen, Fürst zu Hersfeld, Graf zu Catzen-

einbogen, Dietz, Ziegenhain, Nidda, Schaumburg und Hanau rc. Ritter des Königlich-
Groß-Brittannischen Ordens vom blauen Hosenbande, wie auch des Königl. Preußischen
Ordens vom schwarzen Adler rc. rc.

(Lügen allen und jeden Unseren Unterthanen Unserer Fürstenthümer und zugehörigen Graf-und
0 Herrschaften, nebst Entbietung Unsrer Gnade, hiermit zu wissen: Nachdem Wir in höchst-
«ußfallige Erfahrung gezogen, daß das durch verschiedene vorhinnige Verordnungen, besonders
das sab dato den zten Martii 1753. ergangene und nachgehends im Jahre 1763 durch ein allge
meines Regierungs-Ausschreiben erneuerte Landes^Edict, auch die zuletzt noch mittelst eines ander

weiten dergleichen Ausschreibens, unterm röten Isnuar. 1773 geschärft erlassene Anordnung, so
wiederholt und sehr verbotene. Unserm Fürst!. Possssegali und Interesse sowohl als sonst schädli
che Privat-Boten-Wesen durch colligiren und hin uno her bestellen der Briefe und Paqnets von
Manns- und Weibspersonen jedennoch inn-und ausserbalb Landes bisher fortgetrieben und da
durch Unseren Fürst!. Post-Intraclen nicht nur immer mehr Abbruch und Eintrag geschiehet, son
dern solches zugleich auch ein Verführungs-Mittel für Unsere getreue Unterthanen ist, wodurch
besonders junge Leute ausser Landes zu gehen verleitet werden; So haben Wir nöthig gefunden
Md gnädigst rssolvirt, diesem fortwährenden unleidentlichen großen Unfug und Nachtheil durch
gegenwärtige Unsre neue allgemeine Landesordnung mit allem Ernste zu steuren&gt; und in Anse.
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